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Gebührenordnung gültig ab 01.01.2023  Segelfluggruppe Konstanz e.V. 

 
 

Aufnahmegebühren Flugzeugpark 
Für die Nutzung des Flugzeugparks werden nachfolgende Aufnahmegebühren fällig. Eine Mitgliedschaft 
ohne Nutzungsberechtigung des Flugzeugparks ist möglich. Sobald der Flugzeugpark genutzt werden soll, 
wird die Aufnahmegebühr fällig. 
 

 Ordentliche Mitglieder mit festem Einkommen (i.F. „Erwachsene“)  
 ohne Lizenz  400,00 € 
 mit Lizenz  600,00 € 

 Ordentliche Mitglieder in Ausbildung bis 27 Jahre (i.F. „Jugendliche“) 200,00 € 
 Assoziierte Mitglieder  200,00 € 
 

 Ratenzahlung ist möglich. 
 Nur wer in einem anderen Flugsportverein Vollmitglied ist, kann bei uns assoziiertes Mitglied sein. 
 Für Familienmitglieder von Mitgliedern ermäßigen sich obige Sätze um 50%. 
 
 

Mitgliedsbeiträge (jährlich) 
 

 Erwachsene 360,00 € 
 Jugendliche 180,00 € 
 Assoziierte Mitglieder 360,00 € 
 Assoziierte Mitglieder als FI oder Vorstandsmitglied 100,00 € 
 Assoziierte Mitglieder als FI oder Vorstandsmitglied incl. BWLV 180,00 € 
 Mitglieder ohne Nutzungsberechtigung des Flugzeugparks 100,00 € 
 Fördernde Mitglieder mind.     20,00 € 

   ab 50 € Jahresbeitrag erhält das Fördernde Mitglied einen nicht übertragbaren, nur bis zum Saisonende 
   gültigen Gutschein für einen zwanzigminütigen Gastflug mit dem Motorsegler. 

 

Für das Eintrittsjahr wird der Beitrag um den Differenzbetrag des abgelaufenen Kalenderjahres 
entsprechend dem Eintrittsdatum reduziert. 
 
Befristete aktive Mitgliedschaft für Interessenten ohne Luftfahrerschein 120,00 € 
Die Mitgliedschaft ist auf 3 Monate begrenzt und berechtigt zur Teilnahme an der Segelflugschulung. Bei 
anschließender Umwandlung in eine ordentliche Mitgliedschaft wird der Beitrag (ab Beginn der 
befristeten Mitgliedschaft) angerechnet. Fluggebühren werden zum Mitgliedstarif berechnet. 

 
 

Fluggebühren 
 
 

 Segelflugzeuge je Minute (ab der 241. Minute gebührenfrei) 
 

 LS4 0,30 € 
 ASK21 0,30 € 
 
 Motorsegler je Zählereinheit und je Minute Flugzeit 
 

 SF-25C Flugzeit (je Minute) 0,30 € 
  Zählereinheit Erwachsene / Assoziierte Mitglieder 0,47 € 

Zählereinheit Erwachsene / Assoziierte Mitglieder  
LAPL(A)-Schulung 0,67 € 

  Zählereinheit Jugendliche 0,32 € 
  Zählereinheit Jugendliche LAPL(A)-Schulung 0,52 € 
 

 Motorflugzeug je Zählereinheit 
 DR-400R Reiseflug Erwachsene / Jugendliche / Assoziierte 1,75 € 
  Erwachsene / Assoziierte Mitglieder LAPL(A)-Schulung 1,95 € 
  F-Schlepp Erwachsene/Assoziierte 1,90 € 
  F-Schlepp Jugendliche 1,45 € 
  F-Schlepp Gäste 2,80 € 
 

 Inhaber der entsprechenden Lizenz müssen am Jahresanfang für das jeweilige Flugzeug eine 
 Gebührenvorauszahlung  für 3 Flugstunden leisten, die mit den im Laufe des Jahres anfallenden 
 Fluggebühren verrechnet wird. Bei Vorliegen beider Lizenzen kann das Gesamtguthaben beliebig 
 auf den beiden Maschinen abgeflogen werden. Am Jahresende fällt ein evtl. Rest dieses Guthabens 
 an den Verein. 
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 Für die Landungen in Konstanz werden die Landegebühren der Flughafen-Gesellschaft berechnet. 
 Benzinkosten sind in den Fluggebühren enthalten. 
. 
 
 

Arbeitsstunden 
 

 Ordentliche Mitglieder müssen 15 Arbeitsstunden/Jahr für den Verein leisten. 
 Bei Bedarf kann die Stundenzahl für das aktuelle Jahr vom Vorstand angepasst werden  
 (auf max. 30 h/Jahr). 
 

 Gebühr für fehlende Arbeitsstunden (je Stunde) 25,00 € 
 
 

Quax-Beitrag 
 

 Jährliche Gebühr für ordentliche und assoziierte Mitglieder zur Kostendeckung bei Schäden an 
Flugzeugen 

 Erwachsene und Assoziierte Mitglieder 100,00 € 
 Jugendliche 50,00 € 
 
 

Kostenbeteiligung bei Flugzeugschäden 
 

 Bei Schäden an den Flugzeugen wird der verantwortliche Pilot an den Kosten für die Reparatur beteiligt. 
 Die Obergrenze dieser Kostenbeteiligung beträgt bei Erwachsenen und Assoziierten Mitgliedern 500 €,  
 bei Jugendlichen 250 €. Flugschüler sind von der Kostenbeteiligung ausgenommen. 
 
 

Gebühren 
 

 
 Gebühr für Rücklastschrift 15,00 € 
 
 

Sonstiges 
 

• Der Verein ist auf Spenden, insbesondere von den Aktiven, angewiesen. 

• Auf Antrag kann der Vorstand Sonderregelungen treffen. 


